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RS OGH 1978/3/2 7Ob736/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1978

Norm

WEG 1975 §14

WEG 1975 §16

Rechtssatz

Soll eine Rücklage der Deckung der Kosten einer bestimmten von der Mehrheit beschlossenen Verwaltungsmaßnahme

dienen, so muß darüber ein wirksamer, auch die Mehrheit bindender Mehrheitsbeschluß vorliegen.
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